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Tägliche Beilage zum Wiesbadener General-Anzeiger.

Bekanntmachung.
Wegen Herstellung einer Wasser- und Gas¬

leitung auf dem Elsäffervlatz wird der von diesem
na » der Dotzhcimerstraßc und nach der Wellrid-
mühle führende Feldweg für di« Dau«r der Ar¬
beit für Fuhrwerke gesperrt.

Wiesbaden. 27. Juli 1912
36249 Der Oberbürgermeister.

Bekanntmachung.
D- nnerstag, den 1. Augustd. Js ., nachmittags,

soll auf städtischen Grundstticken an der Frank¬
furter - und Friedenstratze der Ertrag an Stein¬
obst. sowie di« Nutzung von einem mit Dickwur,
bestellten Acker versteigert werden.

Zusammenkunft nachmittags 4 Ubr aus dem
Lau genbeckplatze.

Wiesbaden, den 28. Juli 1812.
86260 Der Magistrat.

!dekanntma <i„ rng.
Uni Angabe des Aufentbalts folgender Personen

welche sich der Fürsorge für hilfsbedürftige Angehörige
entziehen, wird ersucht:

1 des Büfscticrs Albert Berger , geboren am
25. Februar 1872 zu Feuerbach. - 2. dcS Schlossers
Georg Berghof , gcborc» um 20. Ilugust 1871 zu
Wiesbaden. — 3c der ledigen Emma Best,
geboren am 25. 9. 1883 zu Baden-Baden. -
4. des Taglöhner Franz Benth . geboren am
22. August 1867 zu Praunheim . — 5. des Tag-
löhners Joh . Bickert , geboren am 17. März 1866
zu Schlitz — 6. der ledigen Dieustmagd Karoline
Bock. geb. am 11. Dez. 1864 zu Wcilmünster. —
7. des KesselschmidsEmil Bohl . geb. am 11. Juni
1878 zu Breslau . — 8. der ledigen Dunstmagv
Anna Bongart ;, geb. am 4. März 1387 zu
Mainz. — 9. der ledigen Antonietta Brursma,
geb. am 9. Oktober 1886 zu Grafcnhage. -- 10
des Buchhalters Karl Buch , geb. am 29. April
1880 zu Niedcrhofheim. - 11. des Taglöhners
Peter Decker, geb. am 22. Januar 18,4 zu
Bielefeld. — 12. des Taglöhners Albert Dietrich,
geb. am 24. 11. 1870 zu Gräfendornau. — 13.
des Taglöhners Robert Ewald , geboren am
30. Juli 1874 zu Posen. — 14. des Mühlenbauers
WUH. Fayh , geboren am 9. Januar 1863 zu
Oberoffleiden. — w . des Taglöhncr» , B»ax
Gaebel , geboren am 22. Juni 1876 zu Brieg. - -
16. der Witwe des Augnst Ganz , Chrrftrnc geb.
Wcyerhäuser. geb. aiu 11. Juni 1884 zu Stadecken.
— 17. des Metzgers Georg Gilbert , geb. am
24. Okt. zu Wiesbaden. - 18. der geschiedenen
Ehefrau des 'Albert Augnst Gotthardt . Sn-
sänne geborene Keinickel, geboren am 29. ^ an.
1873 zu GcrmcrSheim. - 19. des Fuhrmanns
Wilhelm Grnber , geboren am 27. Mm 1864
zu Eschenhahn. — 20. des Zimmermädchens
Katharina Grünling , geboren am 26. Scptbr.
1882 zu Dürniersheim . — 21. der Ehefrau des
Kellners Edmund Held , Maria , geb. Körle, geb.
19. März 1879 zu Hagen. - 22. Klara Her¬
mann , geboren am 31. März 1389 zu Wiesbaden.
— 23. Joses Hundler , geboren am 9. 11. 1881
zu Görsroth . — 24. der geschiedenen Ehefrau des
Schreiners Peter Jung . Pauline geb. Fischer, geb.
am 11. 12. 1882 zu Neckarthcilfingen. — 25. des
Taglöhners Karl Junker , geb. am 5. 12. 1878
zu Limbach. — 26. Augnst Keim , geb. am 29.
5 1873 zu Bicrstadt - 27. des Schiosscrgchilfen
Wilh . Klees , geb. am 1. 2. 1878 zu Bciienbach. - 28.
der led-Anna Klein , geb. am 25. 2. 1882 zu Ludwigs-
Hafen. — 29. des Kutschers Ernst König , geb.
am 30. Sept 1883 zu Wiesbaden. — 30. des Schuh¬
machers Wilhelm Krüger , geb. am 27. 2. 1864 m
Kirn. - 31. Albert Küppers , geb. am 17. 12. 186o
zu Köuigslviuter. — 32. Christian Küster , geb.
am 7. 1. 1875 zu Düsseldorf. — 33. des GlaSreimgcrs
Heinrich Kuhman » , geb. am 16. 6. 1875 zu Biebrich.
— 34. der Plätterin Anna Kujat , geboren am Io.
10 1876 zu Sommin . — 35. des Kürschners Otto
Kunz, geb. 6. 9. 1883 zu Aussig. - 36. des Reisenden
Brnno Leißner , geboren am 23. 11. 1866 zu
Raußc. — 37. des Taglöhners Adolf Lewalter,
geboren am 19. September 1873 zu Wembach. —
38. der ledigen Luise Lot; , geb. am 15. Fcb. 1891
zu Dotzheim.— 39.des Tapeziercrgchilfeii Wilh .May-
Vach, geb. am 27. März 1874 zu Wiesbaden. — 40. der
ledigen Ludiska Marschall , geboren am 24. No¬
vember 1877 zu Bauerbach. — 41. des Tag-
löHuers Karl Müller , geb. am 17. 10. 1868 zu
Mayen. — 42. der Dieustmagd Katharine Müller,
geb. am 9. Januar 1889 zu Laibach. — 43. des
Taglöhners Jakob Münnicker , geb. am 2 März
1879 zu Biebrich. — 44. des Rhabanus Nau-
heimcr , geboren am 28. 8. 1874 zu Winkel. — 45.
des Kausmanils und Kellners Herma »»« Restle»
geboren am 5. Dezember 1882 zu Mainz. — 46.
des Kaminbauers Wilhelm Reichardt » geboren
am 26. Juli 1853 zu Aschersleben— 47. des Tape-
zierergchilfen Otto Reitzuer , geboren am 3. März
1885 zu Altenau. — 48. des Taglöhners Karl
Rie » , geb. am 4. September 1887 hier und dessen
Ehefrau Karoline , geb. Domas , geb. am 10. 3. 1892
hier. — 49. Wilhelm Schilling , geb. am 18. No¬
vember 1866 zu Wiesbaden — 50. des Installa¬
teurs Heinr . Schmieder , geb. am 17. März 1872 zu
Krotzingen. — 51. des Fuhrmanns Karl Schmidt,
geboren am 24. 5. 1856 zu Colmar i. E. —
52. der ledigen Anna Schneiderreit , geboren am
27. Dezember 1881 zu Ablau. — 53. der ledigen
Karoline Schäffler , geb. 20. 3. 1879 zu Weil-
inünstcr. — 54. deS Kutschers Max Schönbaum»
geb. am 29. Mai 1877 zu Oberdollendorf. — 55. der
Witwe des Heinrich Schwarz , Auguste, geb. Heuß,
geb. am 18. Juiii 187S zu Hochheim. — 56. des
Taglöhners Wilhelm Urban , geboren am
S. Dezember 1872 zu Würges. — 57. Joh.
Belte , geb. am 31. Juli 1872 zu Karlsruhe. — 58.
des Taglöhners Christ. Vogel , geb. am 9. Sept
1868 zu Weinberg. — 59. der Elise genannt Lucia
Völker , geboren am 3. März 1882 zu Marburg. —
60. der Büffctiere Marie Weischedel, geb. am
8. September 1894 zu Mainz. —61. des Taglöhners
Friedrich Wilke, geboren am 9. Ilugust 1882 zu
Neuukircheu. — 62. des Agenten Michael Wirth,
acb. am 16. 3. 1854 zu Geroda.

Wiesbaden, den 15. Juli 1912. (36209
Der « rwravrrwastnnit.

Rnszus aus der Straßcnpolizci -Vcrordnung sür
den Stadtkreis Wiesbaden vom 10. Oktober 1910.

8 86.
4. Kindern unter 10 Jabren , welche sich nicht

in Begleitung erwachsener Personen befinden, so¬
wie Dienstboten oder Personen in unsauberer
Kleidung ist die Benutzung der in den öffentlichen
Anlagen und Straßen ausgestellten Ruhebänke,
welche die Bezeichnung „Stadt Wiesbaden" oder
„Kurverwaltung " tragen , untersagt.

Wird veröffentlicht.
Wiesbaden, den 10. April 1912. 36242

Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Die Witwe Karl Schäfer, Elisabeth geb. Keidel.

geboren am 26. Februar 1888 zu Wiesbaden, zil-
lctzt Steingass« Nr . 28 H. p. wobnbaft, entzieht sich
der Fürsorge für ihr Kind, so daß es aus öffent¬
lichen Mitteln unterstützt werden muh. ,

Wir ersuchen um Mitteilung ihres Auient-
balts.

Wiesbaden, den 25. Juli 1912. 36248
Der Magistrat . Armen-Vcrwaltung.

Städtische
Säuglings - Milch - Anstalt.

Trinkfertige SäuglingsmilÄ die Tagespor¬
tion sür 22 Pfennig  erhält jede minder¬
bemittelte Mutter auf das Attest jedes Arztes in
Wiesbaden.

Abgabestellen sind errichtet:
1. in der Allgemcineu Poliklinik . Hclenemtr . 21.
2. in der Augenbeilanstalt für Arme, Kapellcn-

strabe 32, , , _
3. im Christlichen Hospiz. Orainenftrave , o3.
4. in dem Hospiz zum hl. Geist, Fricdrichitr . 24,
5. in der Drogerie Schlemmer, Westendstr. 86,
6. in der Drog . Svielmann . Scharnborststr . 12,
7. in der Kaffeehalle, Marktstr . 13,
8. bei Kaufmann M. Rathgeber . Moritzstr. 1.
9. in der Kripp«, Gustav-Adolfstr. 20/22,

10. in der Paulinenstiftung , Schiersteinerstr 31,
11. in dem Stadt . Krankenhaus , Sckrpalbacher-

straße 62,
12. in dem Stadt . Schlachthaus. Schlachthaus-

strabc 57 und
13. in dem Wöchnerinnen-Asvl, Schone Aus-

Best ellnn gen sind gegen Ablieferung des Äl¬
testes dort zu machen. r .

Unentgeltliche Belehrung über Pflege und
ErnäürilNg der Kinder und Ausstellung von
Attesten erfolgt in der Mutterberatuiigsstellc
(Marktstraße 1/3) Dienstags , Donnerstags und
Samstags , nachmittags von 5 bis 6 Uhr.

Bemittelte Mütter erhalten die Milch gegen
Einsendung des ärztlichen Ältestes bei der Säug¬
lingsmilchanstalt , SÄlachtbausstrab « 24 frei ins
Haus geliefert , und zwar:

Nr . I der Mischung zum Preise von ICl Wn.
für Sie Flasch«: Nr . II der Mischung zum Preise
von 12 Pfg . für die Flasche: Nr . III der Mischung
zum Preise von 14 Pfg . für die Flasche: Nr . IV
der Mischung zum Preise von 14 Pfg. für die
Flasche.

Wicsbadeu , den 20. Juli 1912.
34703 Der Magistrat.

Verdingung . . m
Die Schlosserarbeite « (Lieferung und Be¬

festigung von Hülsenschrauben für den Neu¬
bau : Schweincschlachthalle aus dem städti¬
schen Schlachthose dahier sollen im Wege der
ösfentlicheu Ausschreibung verdungen wcr-

Verdingungsunterlagen und Zeichnungen
können wahrend der VorwittagsLienstitun-
den im Verwaltungsgebäude Friedrichsirahe
19 Zimmer Nr . 9 eingesehen , die Angebots¬
unterlagen ausschließlich Zeichnungen auch
von dort bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift „H.
A. 28" versehene Angebote sind spätestens
bis

Samstag , den 3. Augnst 1912,
vormittags 9 Uhr,

hierher einzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt »n

Gegenwart der etwa erscheinenden Anbieter.
Rur die mit dem vorgeschriebenem und

ausgesüüten Verdingungsformular einge¬
reichten Angebote werden berücksichtigt.

Zuschlagsfrist : 30 Tage.
Wiesbaden , den 26. Juli 1912.

36368 Städtisihcs Hochbanamt.
Verdingung . . . . .. .

Die Schreincrarbeite » (Los I u. II) für den
Neubau : Landesbibliothek a. d. Mrinftraße da-
bier sollen im Wege der öffentlichen Ausschrei¬
bung verdungen werden.

Verdingungsunterlagen und Zeichnungen kön¬
nen während der Vormittagsdienststunden im
Verwaltungsgebäude Friedrichstraße 19 Zimmer
Nr 9 einaeseben, die Angebotsunterlagen aus¬
schließlich Zeichnungen auch von dort gegen Bar¬
zahlung oder bestellgeldfreie Einsendung von
60 J> bezogen werden. „ „ „„

Verschlossene und mit der Aufschrift „H. A. 32
Los . . " versehene Angebote sind spätestens ms

Freitag , den 9. August,
vormittags 9 Uhr,

hierher «inzureichen. „ r j
Die Eröffnung der Angebote erfolgt — unter

Einbaltung der obigen Los-Reihenfolge — »n
Gegenwart der etwa erscheinenden Anbieter.

Nur die mit dem vorgeschriebencn und ausge-
süllten Berdinguugssormular eingercichten Ange¬
bote werde» berücksichtigt.

Zuschlagsfrist : 30 Tage.
Wiesbaden, den 27. Juli 1912.

38350 Städtisches Hochbauamt.

Bekanntmachung.
In der Bierstadterstrabe »wischen Paulinen-

straße und Blumenstrahe soll im August ds. Js.
mit dem Umbau der Fahrbahn in Teerbeton und
des nördlichen Gehiveges in Mosaik be¬
gonnen werden. Bis dübin müssen alle noch
fehlenden oder etwa zu verändernden Hausan¬
schlüsse an die Kabelnetze, das städtische Kanal¬
netz oder die Haupt-Wasser- und Gasleitung
fertiggestellt sein.

Unter Hinweis auf die Bekanntmachung de»
Magistrats vom 1. November 1906 über die fünf-
jährige Sperrzeit für Aufbruch der neuen Stra¬
ßendecken werden daher die beteiligten Hausbe¬
sitzer und Grundstückseigentümer aufgefordert,
umgebend bei den betreffenden städtischen Bau-
Verwaltungen die Ausführung der noch not¬
wendigen Anschlußarbeiten zu beantragen.

Wiesbaden , den 6. Juli 1912. 36407
Städtisches Straßenbauamt.

Bekanntmachung.
In der Bierstadter Straße zwischen Hainer

weg und Haus Nr . 13 soll im August d. I . mit
dem Umbau des rechtsseitigen Gehweges in Mo¬
saik begonnen werden. Bis dabin müssen alle
noch fehlenden oder etwa zu verändernden Haus-
anschlüsse an die Kabelnctz«. das städtisch« Kanal
netz oder die Hauvt -Wasier- und Gasleitung fer¬
tiggestellt sein. „ , . „

Unter Hinweis auf die Bekanntmachung des
Magistrats vom 1. November 1906 über die
fünfjährige Sperrzeit für Ausbruch der neuen
Straßendecken werden daher die beteiligten Haus¬
besitzer und Grundstückseigentümer aufgefordert,
umgehend bei den betreffenden städtischen Bau
Verwaltungen die Ausführung der noch not¬
wendigen Anschlußarbeiten zu beantragen.

Wiesbaden , den 19. Juli 1912.
38413 Städtisches Stratzenöauamt.

Bekanntmachung.
In der Kellerstraßr zwischen Kastellstraß« und

Adlcrstraße soll im August 1912 mit dem Umbau
der Fahrbahn in Teerbeton begonnen werden.
Bis dahin müsien alle noch fehlenden oder etwa
zu verändernden Hausanschlüsse an die Kabel¬
netze. das städtische Kanalnetz oder die, Haupt-
Wasser- und Gasleitung fertiggestellt sein.

Unter Hiniveis auf di« Bekanntmachung des
Magistrats vom 1. November 1906 über die fünf¬
jährige Sperrzeit für Ausbruch der neuen Stra¬
ßendecken werden daher die beteiligten Hausbe¬
sitzer und Grundstückseigentümer aufgefordert,
umgebend bei den betreffenden städtischen Bau-
verwaltnngen die Ausführung der noch not-
ivendigeii Anschlußarbeiten zu beantragen,

Wiesbaden , den 6. Juli 1912. 36406
Städtisches Stratzenbauamt.

Verdingung.
Die Zimmerarbeiten für den Neubau

Schwciueschlachthalle auf dem städtischen
Schlachthose dahier sollen im Wege der öffent¬
lichen Ausschreibung verdungen werden.

Verdingungsunterlagen und Zeichnungen
können während der Vormittagsdienststun-
den im Verwaltungsgebäude Fricdrichstratze
19 Zimmer Nr . 9 eingesehen , die Angebots¬
unterlagen ausschließlich Zeichnungen auch
von dort bezogen werden.

Verschlosiene und mit der Aufschrift „H.
A. 30" versehene Angebote sind spätestens
bis

Samstag , de« 3. August 1912,
vormittags 10 Uhr,

hierher einzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt »n

Gegenwart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebenen und

ausgesüllten Verdingnnssformnlar ernsc-
reichien Angebote »verdeu berücksichtigt.

Zuschlagsfrist : 30 Tage.
Wiesbaden , den 26. Juli 1912.

38354 _ Städtisches Hochbauamt.
Bekanntmachung.

In der Erathstratzc soll im August d. I.
mit dem Umbau der Fahrbahn und der Geh¬
wege in Gußasphalt begonnen werden . Bis
dahin müssen alle noch fehlenden oder etwa
zu verändernden Hausanschlüsse an die
Kabelnetze , das städtische Kanalnetz oder die
Haupt -Wasser - und Gasleitung serttggestellt

^Unter Hinweis auf die Bekanntmachung
des Magistrats vom 1. November 1906 über
die fünfjährige Sperrzeit für Aufbruch der
neuen Straßendecken werden daher die b«
teiligten Hausbesitzer und Grundstückseigen
tümer anfgesoröert . umgehend bet den be
treffenden städtischen Bauverwaltungen die
Ausführung der noch notwendigen An
schlußarbeiten zu beantragen.

Wiesbaden , den 19. Juli 1912.
38412_ Städtisches Straßenbauamt.

Bekanntmachung
betr . die Abhaltung von Waldiesten im hiesigen

Gemeindewalde.
1. Die Benutzung von Plätzen im städtischen

Wald zur Abhaltung von Waldfesten wird Per-
einen und Gasellschckften nur unter der Vor¬
aussetzung gestattet, daß sie unter sich geschlos¬
sen bleiben. ^ . .

In allen etwaigen Ankündigungen wie in
Zeitungen , Maueranschlägen usiv. muß bes»n-
dcrs hervorgehoben werden, daß Speisen und
Getränke an nicht zum Verein gehörige Personen
nicht abgegeben werden.

Ferner ist jeder feiernde Verein verpflichtet,
an leicht bemerllbaren Stellen au>. und »uf dein
betr . Waldfestplatze — auch bei oen Äierzapf-
stellen — vorschriftsmäßige Plakate an den von
zur Beaufsichtigung etwa beorderten Akzise- oder
Wald - pp. Schutzbeamden bczeichneten Stellen
auszu/Hängen mit der Aufschrift:

„Speisen und Getränke werde» nur an
zum . . . . — folgt Namen des Vereins

— . . . . Vereine gehörige Personen ab¬
gegeben."

Di ? Plakate müssen in großer de'ltlich eäkenn
barer Schrift nach Awweifung des Msiieamt»
ausoarüllrt lern.

Außerhalb des Festvlatzes dürfen weder P,a-
kate angebracht, noch Biermarken usw. vertrieben
oder auf ionstigr Weise Gäste angelockt werden.

Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen bi,
obigen Vorschriften unterwirft sich der Verein
tczw. die Gesellschaft einer vom Magistrat unter
Ausschluß des Rechtsweges festgusetzenden und in,
LeowallungszwangSversahren einziehbaren V i,
iragsstrafe von 5Ö M.  Ferner wird dem zuwider-
dan-deln-den Verein usw. in der Folgezeit die^Er.
laubnis zur Benutzung von Plätzen im städti¬
schem Wald in der Regel versagt.

2. Jeder Festplatz wird für einen Tag nur ei¬
nem Verein zur Verfügung gestellt; eS ist also
nicht erlaubt , daß zwei oder mehr Vereine gleich¬
zeitig einen Festplatz benutzen.

3. Die Erlaubnis wird nur für folgende Plätze
irteilt:

a) an Sonn - und gesetzlichen Feiertagen:
1. auf dem Glasberg,
2. auf der Himmelswisse,
3. im Eichelgarten,
4. unter den Herreneichen,
5. im Distrikt Kohlheck,

lauf diesen Plätzen dürfen Tische uni
Bänke aufgestellt werden );

b) an Werktagen:
Für die Plätze unter a) weiter:

6. am Augusta-Viktoria-Tempel,
7. am Streckcrvloch, sog. Dachslöcher,

(auf den Plätzen unter 5 und 6 dürfen
keine Tische und Bänke aufgestellt wer,
den).

4. Die Plahgebühr einfchl. Reinigimg , Uebrr-
wachung der Festplätze, sowie für Bezeitigmig "t
waiger kleiner Beschädigungen wird wie folgt ftst.
gesetzt und ist an di« Stadthauptkasse für Rrch.
nun g des Mziscamts zu zahlen.

a ) An Sonn - und gesetzlichen Feiertagen:
Für den GlaSberg, die HirmnelAvief« und den

Eichelgarten je 30 M,  für die Herreneiche» 20 M.
nit den Distrikt Kohlheck 1b M,.

bi An Werktagen:
Für den GlaSberg für den Tag 15 M und Hit

alle übrigen aufgefuhrken Plätze für den Trcg
10 M,.

Größere Beschädigungen der Plätze müssen
nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen besonders
vergütet werden. Hierüber entscheidet der Magi,
strat mit A-uSschluß des RechtDveges ertdgüMg.

Mit dem Weldseste etwa verbunden« Sniriw.-
kestev -Muiik, Tanz ufw.). welche nach der Luft-
datkeitSsteueroridnuny hiesiger Stadt steuerpflich¬
tig sind, sind den Bestim-munyen dieser Ordnung
entsprechend besonders anzumelden und zu oek.
steuern. ;

Die Gebühren sind im voraus an die Stadt,
hauptkasie, die etwa fällige LuskbarkeitSsteucr ist
im voraus an das Akziseamt., AbferttgunqSstelle
Neugaffe 6 a. zu zahlen ; die Gebühren werden
nur zurückerstattet, wenn die Benutzung des
Platzes infolge ungünstiger Witterung unterbl « .
den mußte. — -

Außerdem ist in den zutreffenden FMe » dir
verwirkte Schanchetriebsftener gut  städeksch -m

teuer-kaffe ebenfalls im voranS zu entrichten.
5. Di« Erlaubnis zur Abhaltung eines Wald-

festes ist mindestens dvei Tage vor der Veran¬
staltung bei der Äkziseveravattüng ernzichoäm.

Dieselbe wird jedoch nur dann erteilt , wenn
seitens des Antragstellers eine Bescheinigung des
städtische» FeuevUsthrkomurandoS, wonach d-rfeüe
sich verpflichtet, die Kosten der etwa «vforserliib
werdenden feuerpolizeilichen llsberwachrrng zv
tragen, vorgelegt wird.

Mehr als zweimal im Jahre wird deurfeweo
Verein die Erlaubnis zur Abhaltung eiue» Wald,
festes nicht erteilt.

Die Hergabe eines Platzes zur Whaltung ei¬
nes Waldfestes kann ohne Angabe von Gründen
den verweigert werden.

6. Die Awweisung der Plätze erfolgt durck
das Akziseamt.

Vereine usw., smvie alle, welche im Wald ? la¬
gern, haben in allen Fällen den Anweisungen der
For ft beamten , Feldhüter  und der mit
der Aufticht etwa besonders betrauten Mzisüe-
amten unweigerlich Folge zu leisten (vergl. 5 9
des Feld- und Forstpolizeigcfetzes vom 1. Atz-äl
1880), sowie die bestehenden Vorschriften über den
Schutz und die Sicherheit des Walde? und der
Schonungen inne zu 'halten (vergl . insbesondere
£ 368 Nr. 6 des Reichsftrasgesetzbuches, §§ 36 und
44 des Feld- und Forsrpol izeigesetz.-S. § 17 der
NcgiecungSpolizeiverordnimg vom 4. Mar ,̂ 1889).

7. Waiidfcste müssen in der Zeit vom 1. Juni
bis 1. Sevtember um ö Ubr abends, in der übri¬
gen Zeit um 8 Uhr abeud-s beendet sein.

S. Dre auf den unter 3 a genannten P :u^ev
etwa ausgestellt«» Tische und Bänke müssen^am
folgenden Tage in der Frühe und falls
das Wald fest an einem Tage vor einem
Sonn , oder gesetzlichen Feiertag abgohai-
ten wurde , am Abend desselben Tage»
wieder entfernt werden. Auf dem dem Puste»
hause zu belegenen Teile des Festplatzes de»
GlaÄberg" dürfen Buden , in denen gekocht oder
gebraten wird, nicht aufgestellt und Lampwns eil.
nicht benutzt -werden.

Wird diese Entfernung über den Vorm:t» L
bzw. den Abend verzögert, so gehen die Tische und
Därcke in das Eig-entrim oer Sbadtveowaltung
über, welche ermächtigt ist. über letztere frei nach
ihrem Ermessen zu verfügen. Etwaige Ersätzen-
sprüche dritter hat der Verein usw. oder derjenige,
welcher die Erlaubnis erwirkt hat , zu vertreten

Dies« Bestimmung gilt auch für den Fall , daß
die vorherige Einholung der Erlaubnis verfäuMt
sein sollte. In solchem Falle hat auch die Nach¬
zahlung der unter 4 festgesetzten Abgaben zu er¬
folge».

Wiesbaden, den 20. März 1910.
Der Magistrat.

Bekanntmachung wird hiermitBorstehen-de
veröffentlicht.

Wiesbaden, deil 30. Avril 1912.
38382 Städtisches Akziieamt
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